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1.  Neue Corona-Verordnung - gült ig ab heute 01.  Dezember 20201.  Neue Corona-Verordnung - gült ig ab heute 01.  Dezember 2020

1.  Neue Corona Verordnung - gült ig ab dem 01.  Dezember 20201.  Neue Corona Verordnung - gült ig ab dem 01.  Dezember 2020

Zum 1. Dezember treten weitere Verschärfungen der Corona-Verordnung des Landes in Kraft.

Die Regelungen der Corona-Verordnung auf einen Blick (PDF)

Das Wicht igste zur Maskenpf l icht :Das Wicht igste zur Maskenpf l icht :

Seit  dem 27.  Apri l  gi l t  in Baden-Würt temberg eine Maskenpf l icht .Seit  dem 27.  Apri l  gi l t  in Baden-Würt temberg eine Maskenpf l icht .

Personen nach ihrem sechsten Geburtstag müssen:

im öffentlichen Personennahverkehr, also zum Beispiel in U-Bahnen und Bussen
sowie an Bahn- und Bussteigen.

im öffentlichen Fernverkehr
in Arbeits- und Betriebsstätten, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht dauerhaft

eingehalten werden kann – auch im Freien, auf dem Betriebsgelände und auf
Baustellen

in und vor Läden und Einkaufszentren sowie auf den dazugehörigen Parkplätzen
in, auf und vor allen Großmärkten, Wochenmärkten, Spezial- und Jahrmärkten sowie

auf den dazugehörigen Parkplätzen
In Schulen ab der 5. Klasse, sowohl im Unterricht als auch auf den Verkehrswegen.
In Freizeitparks und Vergnügungsstätten in Warteschlangen und geschlossenen

Räumen.
In der Gastronomie, wenn sich die Gäste nicht an ihrem Platz befinden.
In Fußgängerbereichen wie Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen, Marktplätzen und

stark frequentierten Wegen. Die genauen Bereiche legen die Städte und Kommunen
fest.

eine Alltagsmaske oder andere Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Diese Pflicht gilt nicht, wenn dies aus medizinischen oder sonstigen zwingenden Gründen
unzumutbar ist, wenn es behinderungsbedingt nicht möglich ist. Sie gilt auch nicht, wenn es
einen anderen mindestens gleichwertigen baulichen Schutz gibt, etwa für Kassierer und
Kassiererinnen, die hinter einer Plexiglasscheibe arbeiten.
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